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Etwa die Hälfte der weltweit 

440 Atomkraftwerke (AKW) 

liegen ebenso wie das im 

März 2011 havarierte japani-

sche Atomkraftwerk Fukushi-

ma Dai-ichi an einer Küste. 

Während oberflächliche Ein-

träge von Radionukliden in 

den Ozean über atmosphäri-

sche Ablagerungen und Flüsse 

nach einem nuklearen Unfall 

im Fokus der Beobachtung 

stehen, hat bislang keine Stu-

die andere unterirdische Wege 

der Verteilung von Radionuk-

liden betrachtet. Unterseeische 

Grundwassereinleitungen sind 

zwar als wichtiger Transport-

pfad für Materie vom Land in 

den Ozean bekannt, jedoch ist 

dieser Prozess noch nicht als 

Quelle von Radionukliden in 

die Küstenumwelt jenseits der 

unmittelbaren Nachbarschaft 

des Kraftwerksgeländes be-

wertet worden. 

Wissenschaftler der Kanazawa 

University in Japan fanden 

nun höchste Cäsium-137-Wer-

te bis zu 23.000 Becquerel pro 

Kubikmeter Wasser außerhalb 

der Atomanlagen von Fukushi-

ma Dai-ichi nicht im Ozean, 

in Flüssen oder im trinkbaren 

Grundwasser, sondern im 

Brackwasser (eine Mischung 

aus Meer- und Süsswasser) 

unter mehrere zehn Kilometer 

von den havarierten AKWs 

entfernten Sandstränden. Im 

Meerwasser waren es dagegen 

im Mittel (Median) heute nur 

14 Becquerel pro Kubikmeter. 

Die Wissenschaftler meinen 

deshalb, daß die Strandsande 

im Jahr 2011 über den Wel-

len- und Gezeitenaustausch 

und Sorption von hoch radio-

aktivem Cäsium aus Meer-

wasser kontaminiert wurden. 

Die nachfolgende Desorption 

von Cäsium-137 und Flüssig-

keitsaustausch vom Strand-

sand wurde von ihnen über 

natürlich vorkommende Radi-

umisotope quantifiziert. Die 

abgeschätzte ozeanische Cäsi-

um-137-Quelle in Höhe von 

0,6 Billionen (1012) Becquerel 

pro Jahr sei von ähnlicher 

Größenordnung wie die lauf-

enden Freisetzungen von Cä-

sium-137 aus den Atomanla-

gen von Fukushima Dai-ichi 

in den Jahren 2013 bis 2016, 

sowie die über Flüsse aus 

Fukushima Dai-ichi abgeleite- 

 

Der medizinische Strahlen-

schutz ist in Deutschland bis-

lang in der Röntgenverord-

nung (RöV) und der Strahlen-

schutzverordnung (StrlSchV) 

geregelt. Diese Verordnungen 

wurden allein von der Bun-

desregierung mit Zustimmung 

des Bundesrates, also der 

Länderregierungen, ohne Be-

teiligung des Gesetzgebers er-

lassen. 2013 hatte der Europä-

ische Rat eine Richtlinie der 

Europäischen Atomgemein-

schaft (Euratom) verabschie-

det, die darauf abzielt, „büro-

kratische Hemmnisse“ im 

Strahlenschutz abzubauen. Al-

le Mitgliedstaaten sind ver-

pflichtet, diese Richtlinie bis 

zum 6. Februar 2018 in natio-

nales Recht umzuwandeln. 

Deutschland hat diese Richtli-

nie inzwischen umgesetzt. 

Ende Juni 2017 hat der Bun-

destag ein neues Strahlen-

schutzgesetz (StrlSchG) be-

schlossen. Teile davon traten 

bereits Anfang Oktober 2017 

in Kraft. Das sind Bestim-

mungen, die den radiologi-

schen Notfallschutz auf der 

Grundlage der Erfahrungen 

von Fukushima neu organisie-

ren und Bund und Länder ver-

pflichten, ihre Notfallpläne 

nach einheitlichen Vorgaben 

zu erstellen und ihre Maß-

nahmen zum Schutz der Be-

völkerung abzustimmen. Dazu 

richtet das Bundesumweltmi-

nisterium (BMUB) ein radio-

logisches Lagezentrum ein, 

das zukünftig bei überregiona-

len Notfällen für die Prognose 

und Bewertung der radiologi-

schen Lage verantwortlich sein 

soll. Die bestehenden Notfall-

organisationen des Bundesum-

weltministeriums, des Bundes-

amtes für Strahlenschutz, der 

Gesellschaft für Anlagen- und 

Reaktorsicherheit und des Bun-

desamtes für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe 

werden hierbei in ein Netz-

werk integriert, dessen Kopf-

stelle beim Bundesumweltmi-

nisterium in Bonn angesiedelt 

ist, teilte das BMUB mit. Dar-

über hinaus übernehme das 

radiologische Lagezentrum die 

Abstimmung von erforderli-

chen Schutzmaßnahmen zwi-

schen der Bundesregierung, 

den Bundesländern, dem Aus-

land und der EU. 

„Die anderen Neuregelungen 

werden ganz überwiegend 

Ende 2018 in Kraft treten, 

nämlich zeitgleich mit noch zu 

erarbeitenden konkretisieren-

den Vorgaben zur Richtlinien-

umsetzung auf der Ebene von 

Rechtsverordnungen“, erklärt 

das BMUB. 

Die Deutsche Röntgengesell-

schaft (DRG) macht dazu auf 

einige Neuerungen aufmerksam, 

die den medizinischen Bereich 

betreffen und damit künftig 

auch die Abteilungen der Ra-

diologie, der Nuklearmedizin 

und der Strahlentherapie in 

Kliniken und Privatpraxen. 

Früherkennung auch für 
Lungenkrebs ? 

Eine Neuerung betrifft die Er-

laubnis von Verfahren zur 

Früherkennung von Erkran-

kungen. Derzeit ist das Mam-

mografie-Screening zur Früh-

erkennung von Brustkrebs bei 

Frauen die einzige Untersu-

chung in Deutschland, bei der 

Röntgenstrahlung eingesetzt 

werden darf. „Wir haben also 

nur eine einzige Screening-

Untersuchung, die sich nicht 

mit Kranken, sondern mit ge-

sunden Personen beschäftigt. 

Die sehen keinen Arzt bei der 

Untersuchung, da brauche ich 

auch keine Rechtfertigung 

durch einen Facharzt, denn die 

Rechtfertigung ist durch das 

Screening-Gesetz gegeben“, 

erläutert Reinhard Loose, 

Mitglied der Strahlenschutz-

kommission und ehemaliger 

Chefarzt der Radiologie am 

Klinikum Nord in Nürnberg in 

einem Interview mit Martin 

Kucera für die online-

Ausgabe des Gesundheitswirt-

schaftsmagazins kma. Nach 

Paragraf 84 des neuen Geset-

zes sollen nun künftig auch 

andere Früherkennungsmaß-

nahmen leichter als über ein 

Gesetz zugelassen werden 

können. Voraussetzung soll 

sein, daß der Nutzen das Risi-

Folgen von Fukushima 
 

Unerwartete Quelle von aus 
Fukushima abgeleitetem Radio-
cäsium an der Küste Japans 
 

ten Einträge von Cäsium-137, 

schreiben die Wissenschaftler. 

Trotzdem sei diese neu ent-

deckte Quelle bisher kein 

Thema für die öffentliche Ge-

sundheitsvorsorge, stellen sie 

fest. Die Freisetzung von Ra-

diocäsium auf diese Art und in 

dieser Größenordnung verlan-

ge eine Überwachung und Be-

rücksichtigung in den Szena-

rien für künftige Unfälle. 
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